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Erläuterungen zum Hochwasserrisikomanagementplan 

für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins 

 

Die Koordination der Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) erfolgt im Rhein-

einzugsgebiet auf unterschiedlichen Ebenen (s. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Koordinierung und Abstimmung der HWRM-Pläne im Rheineinzugsgebiet 

Ebene Arbeitsgruppe Funktion Produkt 

 
Internationale 
Flussgebiets-
einheit Rhein 

 
Arbeitsgruppe 

Hochwasser der 
IKSR1 

 
 und  

 
der IKSMS2 

 
Internationale Koordinie-
rung und Abstimmung, 
Informationsaustausch 

 
Hochwasserrisiko- 

managementplan für 
die Internationale 

Flussgebietseinheit 
Rhein  
und 

für das Bearbeitungs-
gebiet Mosel-Saar 

 

↕ ↕ ↕ ↕ 

 
Deutsches 

Rheineinzugs-
gebiet 

 
Arbeitsgruppe 

Hochwasser der 
FGG Rhein 

 
Nationale Koordinierung 
und Abstimmung, 
Informationsaustausch, 
Berücksichtigung der 
LAWA-Vorgaben* 
 

 
Koordinierungsbericht 

der FGG Rhein 

↕ ↕ ↕ ↕ 

 
Länder in der 

FGG Rhein 

 
Verschiedene  

Arbeitsgruppen 
auf Länderebene 

 
Landesweite Koordinie-
rung und Abstimmung, 
Informationsaustausch, 
Berücksichtigung der 
LAWA-Vorgaben*, 
Festlegung landesweiter 
Maßnahmen, 
Strategische Umweltprü-
fung, 
Informationsveranstal-
tungen 

 
Hochwasserrisiko- 
managementpläne 

der Länder 

* Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Arbeitsmaterialien der LAWA für die 
Umsetzung der HWRM-RL. http://wasserblick.net/servlet/is/142658 

                                                             
1
 IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (www.iksr.org) 

2
 IKSMS - Internationale Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar (www.iksms-cipms.org) 
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Nachfolgend wird die Vorgehensweise zur Koordinierung und Abstimmung der Hochwasser-

risikomanagementpläne im Rheineinzugsgebiet erläutert. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass 

die Hochwasserrisikomanagementpläne der Bundesländer im Rheineinzugsgebiet insgesamt 

den Hochwasserrisikomanagementplan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins bilden.  

 

 

Internationale Flussgebietseinheit Rhein 

Die Rheinministerkonferenz hat die IKSR am 18. Oktober 2007 beauftragt, die bei der Um-

setzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie erforderliche Koordinierung und Ab-

stimmung der EG-Staaten unter Einbeziehung der Schweiz auf Einzugsgebietsebene – ver-

gleichbar wie bei der WRRL – zu unterstützen. 

 

Die IKSR hat einen Hochwasserrisikomanagementplan auf Ebene der Internationalen Fluss-

gebietseinheit Rhein (IFGE) Rhein erarbeitet (Einzugsgebiet s. Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Einzugsgebiet der Internationalen Flussgebietseinheit Rhein 
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Für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar wird die internationale Koordinierung für alle Ge-

wässer größer 10 km² zwischen den drei Vertragsstaaten der IKSMS (Frankreich, Luxem-

burg und Deutschland) sowie Belgien/Wallonien auf der B-Ebene von den Internationalen 

Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar gewährleistet. Die Mosel ist der größte 

aller Nebenflüsse des Rheins. Das Einzugsgebiet der Mosel ist insgesamt 28.286 km² groß. 

Die IKSMS haben einen Hochwasserrisikomanagementplan für das internationale Mosel-

Saar-Einzugsgebiet erarbeitet. 

 

Die HWRM-Pläne von IKSR und der IKSMS erläutern die in der Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie vorgesehene Koordination der nationalen HWRM-Pläne für das Bearbeitungs-

gebiet Rhein und Mosel-Saar sowie die internationale Information und enthalten entspre-

chende Maßnahmen. Ergebnis der Analyse der Oberziele und Ziele der Planungsträger in 

den Mitgliedstaaten war, dass diese kompatibel sind und eine weitere Koordinierung nicht 

erforderlich ist. 

 

Alle Maßnahmen in den internationalen HWRM-Plänen von IKSR und IKSMS sind auch Be-

standteil der jeweiligen deutschen HWRM-Pläne. Für die Berichterstattung über die Umset-

zung der HWRM-RL an die EU-Kommission sind die EU-Mitgliedstaaten verantwortlich. 

 

 

Deutsches Rheineinzugsgebiet 

Im deutschen Rheingebiet gibt es entsprechend dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik 

Deutschland in jedem deutschen Bundesland HWRM-Pläne als Beitrag der Bundesländer für 

die Bearbeitungsgebiete nach EG-WRRL, entweder als Teilbeitrag für die Bearbeitungsge-

biete oder für die einzelnen Gewässereinzugsgebiete in den Bearbeitungsgebieten. In der 

zum 1. Januar 2012 gegründeten Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) wurden 

diese Pläne koordiniert. Im „Bericht zur Koordinierung der Hochwasserrisikomanagement-

planung in der FGG Rhein“ (siehe  http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720) ist dies be-

schrieben. 

 

Im Rahmen der Erstellung der HWRM-Pläne im deutschen Einzugsgebiet des Rheins erfolg-

te die in der HWRM-RL angesprochene Koordination und der Informationsaustausch in der 

themenspezifischen Arbeitsgruppe Hochwasser der Flussgebietsgemeinschaft Rhein (AG 

Hochwasser der FGG Rhein).  

 

Die Ziele und Maßnahmen der im deutschen Einzugsgebiet des Rheins durch die deutschen 

Bundesländer erstellten HWRM-Pläne sind kompatibel und in der FGG Rhein abgestimmt. 
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Zur Harmonisierung und einheitlichen Darstellung der HWRM-Pläne wurden in der FGG 

Rhein gemeinsame Textbausteine erstellt, in denen die erfolgte Koordinierung und Abstim-

mung dargestellt ist. Als Grundlage wurden die „Empfehlungen zur Aufstellung von Hoch-

wasserrisikomanagementplänen“ der LAWA3 berücksichtigt, so dass die HWRM-Pläne der 

Länder im Rheingebiet eine einheitliche Struktur aufweisen. 

 

Der HWRM-Plan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins besteht somit aus dem o.g. 

übergeordneten FGG-Bericht und den einzelnen HWRM-Plänen der Bundesländer im deut-

schen Rheingebiet, die alle Mitgliedsländer der FGG Rhein sind. Diese Pläne sind in der 

nachfolgenden Tabelle 2 zusammengestellt. 

 

Tabelle 2: HWRM-Pläne in den Ländern für den Anteil in der Flussgebietseinheit Rhein 

Land HWRM-Plan 

Baden-Württemberg 
 

 
Hochwasserrisikomanagementplan Alpenrhein-Bodensee 
Hochwasserrisikomanagementplan Hochrhein 
Hochwasserrisikomanagementplan Oberrhein 
Hochwasserrisikomanagementplan Neckar 
Hochwasserrisikomanagementplan Main 
 

Bayern 

 
Hochwasserrisikomanagementplan Main 
Hochwasserrisikomanagementplan für das bayerische Einzugs-
gebiet des Bodensees 
 

Hessen 

 
Hochwasserrisikomanagementplan Gersprenz 
Hochwasserrisikomanagementplan Kinzig 
Hochwasserrisikomanagementplan Lahn 
Hochwasserrisikomanagementplan Main 
Hochwasserrisikomanagementplan Mümling 
Hochwasserrisikomanagementplan Neckar 
Hochwasserrisikomanagementplan Nidda 
Hochwasserrisikomanagementplan Rhein 
Hochwasserrisikomanagementplan Schwarzbach/Taunus 
Hochwasserrisikomanagementplan Sulzbach-Liederbach 
Hochwasserrisikomanagementplan Weschnitz 
 

Niedersachsen 

 
Hochwasserrisikomanagementplan für den in Niedersachsen 
liegenden Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
 

  

                                                             
3
  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwas-

serrisikomanagementplänen, Stand: 2013. http://wasserblick.net/servlet/is/142658/ 
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Nordrhein-Westfalen 
 
Hochwasserrisikomanagementplan Rhein NRW 
 

Rheinland-Pfalz 

 
Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Oberrhein 
Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Mittelrhein 
Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Mosel/Saar 
Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Niederrhein 
 

Saarland 
 
Hochwasserrisikomanagementplan für das Saarland 
 

Thüringen 

 
Hochwasserrisikomanagementplan für den thüringischen Anteil der 
Flussgebietseinheit Rhein 
 

 

Die HWRM-Pläne der Länder im deutschen Einzugsgebiet des Rheins können über die In-

ternetseite http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/87720 eingesehen werden.  

 

Des Weiteren sind auf der FGG-Internetseite die für die Umsetzung der HWRM-RL zustän-

digen Behörden der 8 deutschen Mitgliedsländer der FGG Rhein zusammenfassend aufge-

führt. Den für die Wasserwirtschaft zuständigen obersten Wasserbehörden der deutschen 

Bundesländer obliegen die Rechts- und Fachaufsicht und die Koordination gegenüber den 

nachgeordneten Behörden. Von den zuständigen Behörden in den deutschen Bundeslän-

dern werden die jeweiligen HWRM-Pläne erarbeitet. 


